Köln, 4. August 2009
Therapien gegen die Zahnbehandlungsphobie
„Furcht bleibt ein Leben lang gespeichert“
Andre Wannemüller, Diplom-Psychologe von der Bergischen Universität Wuppertal, im Interview mit proDente über Therapieformen zur Behandlung der Zahnbehandlungs-angst/ Zahnarztphobie.
1) Herr Wannemüller, wodurch kann eine Zahnbehandlungsphobie ausgelöst werden? 

Die häufigste Ursache für die Entstehung einer Zahnbehandlungsphobie sind schlechte Erfahrungen im Zusammenhang mit einer Zahnbehandlung, die zumeist in jungen Jahren, aber auch in anderen Lebensphasen von den Betroffenen gemacht worden sind. Dabei handelt es sich entweder um sehr schmerzhafte Behandlungen, bei der die Patienten aus ihrer Sicht keine Kontrolle mehr über die Abläufe haben. Für die Entwicklung einer Phobie reicht ein Konditionierungsereignis allein jedoch nicht aus. Erst wenn anschließend weitere Behandlungen vermieden werden und somit keine korrigierenden Erfahrungen im Behandlungsstuhl erfolgen, wird die Störung manifestiert. Manchmal fürchten sich Patienten, obwohl sie noch nie schlechte Erfahrungen in dieser Situation gemacht haben. Bei vielen dieser Personen wurde die Phobie durch ein Modell „erlernt“. Zum Beispiel wenn ein Elternteil sich vor der Behandlung fürchtete und sie deshalb Angst um die betreffende Person hatten. Die Patienten entwickeln dann stellvertretend eine Furcht der zahnärztlichen Situation. 
„Ein Leben lang gespeichert“

Eine einmal zwischen Situation und Furcht hergestellte Verbindung bleibt in den dafür zuständigen Hirnstrukturen das ganze Leben lang gespeichert. Besagte Bereiche des Gehirns funktionieren schon in sehr früher Kindheit zuverlässig. Die Furcht vor dem Zahnarzt wird abgespeichert ohne dass wir uns bewusst daran erinnern können, da die hierfür erforderlichen Hirnareale zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht genug entwickelt waren. 
2.) Welche Therapiemöglichkeiten gibt es um die Zahnbehandlungsangst „in den Griff zu bekommen“?
Zunächst sollte geklärt werden, was unter „in den Griff bekommen“ zu verstehen ist. Geht es darum für die Dauer der Zahnbehandlung kurzfristig behandlungsfähig zu werden oder soll ein langfristiger und anhaltender Angstabbau erzielt werden? 
Ist die Angst so stark ausgeprägt, dass eine notwendige und unmittelbar anstehende Behandlung nicht durchgeführt werden kann? Dann stellen Vollnarkose, die Einnahme von Beruhigungsmitteln (Tranquilizer), Akupunktur, Elektrostimulationen (TENS) oder Hypnose oftmals den letzten Ausweg dar und werden von den Patienten zumeist als große Entlastung empfunden. Der Nachteil: Bei diesen Methoden bleibt die Angst bestehen, denn der Patient macht keine Erfahrung, dass er seine Furcht auch ohne Hilfsmittel beherrschen kann. Zudem wird der Patient abhängig vom jeweiligen Verfahren.

„Mit der Angst konfrontieren“

Soll Angst langfristig abgebaut werden, muss der Patient während der Zahnbehandlung einen Rückgang seiner Furcht erleben und neue, seine Befürchtungen korrigierende Erfahrungen machen. 
Der Patient wird solange der Behandlungssituation ausgesetzt oder z.B. dem Bohrer konfrontiert, bis seine Furcht auf allen Ebenen – besonders seine körperlichen Symptome – spürbar abnimmt. Man kann sich diese Behandlung am ehesten als einfache Erschöpfungsreaktion vorstellen. Angst kostet Kraft und ist damit, wie alle kraftzehrenden Aktivitäten nur begrenzt produzierbar. Das wissen die meisten Angstpatienten aber nicht. Sie befürchten, dass ihre Angst so stark wird, dass sie ihnen schwer schadet bis hin zur Vorstellung daran zu sterben. Erleben sie in der, manchmal auch mehrstündigen Therapiesitzung den Punkt an dem ihre Furcht zurückgeht ohne dass sie aus der Situation flüchten ist der größte therapeutische Schritt zum Abbau der Furcht getan. Die Patienten machen dann die oftmals überraschende Erfahrung, dass ihre Befürchtungen nicht eingetroffen sind. So wird die Verbindung zwischen Zahnbehandlung und Angst gelockert, und neue Assoziationen entwickelt. Untersuchungen zeigen eine Wirksamkeit von 70 – 80 Prozent bei Phobiepatienten.
Strategien Angst zu beherrschen

Ähnlich erfolgreich sind sogenannte Coping-Verfahren. Dabei werden den Patienten Strategien vermittelt, die sie bei ersten Anzeichen aufkommender Angst einsetzen sollen, um ihre Furchtreaktion einzudämmen. Zum einen handelt es sich hier um Entspannungs- oder Atemtechniken, die bei einsetzender Erregung angewandt werden. Dadurch werden die körperlichen Symptome weniger intensiv. Zum anderen kann der Patient erlernen seine Angstreaktionen zu kontrollieren. 
Die Entspannungstechniken werden durch geschulte Denkvorgänge ergänzt. Sobald der Patient bemerkt, dass er sich mit typischen Angstgedanken zu beschäftigen beginnt, ganz bewusst zuvor erlernte ihm hilfreiche Gedanken ins Bewusstsein rufen, deren Inhalte entweder Argumente für die positive Bewältigung der Zahnbehandlung (z.B. „Ich kann jederzeit eine Pause machen“ „Schmerzen während Zahnbehandlungen sind die Ausnahme und nicht die Regel“ etc.) sprechen oder positive Konsequenzen einer gelungenen Zahnbehandlung thematisieren (z.B. „Wenn ich das hier hinter mir habe werde ich zum ersten mal wieder schmerzfrei einen Apfel essen.“) etc.). 
Wirksamkeitsstudien zu beiden angesprochenen Verfahren konnten nachweisen, dass 70 Prozent der Patienten bereits nach drei bis fünf Sitzungen in der Lage waren, wieder eine Zahnbehandlung auf einem subjektiv niedrigem oder mittleren Angstniveau durchführen zu lassen.
Was genau passiert bei einer Hypnosebehandlung?
Das Ziel einer jeden zahnärztlichen Hypnosebehandlung ist es, dem Patienten zu ermöglichen sich in der Behandlungssituation zu entspannen und negative Eindrücke und Reizeinströme (z.B. Schmerzreize) der äußeren Umwelt aus seiner Wahrnehmung auszublenden. Dies geschieht zumeist, indem ein innerer Konzentrationsprozess aufgebaut wird. Persönlichkeitseigenschaften des Patienten, die Qualität der Hypnoseinduktion und situative Faktoren bestimmen dann, ob überhaupt ein hypnotischer Zustand erreicht wird und wie tief das erreichte Hypnosestadium ist. Während ein leichtes Stadium am ehesten einem wohltuenden Entspannungszustand gleichkommt, können tiefe Trancezustände soweit gehen, dass extrem schmerzhafte Behandlungen, die normalerweise einer Narkose bedürfen, vom Patienten unter Hypnose komplett schmerzfrei erlebt werden. Bei der Auto- oder Selbsthypnose begibt sich der Patient eigenständig in die Hypnose, z.B. indem er sich selbstständig Entspannungsinstruktionen gibt und darüber in eine für ihn entspannende Szene abgleitet. Bei der Fremdhypnose übernimmt ein darin ausgebildeter Zahnarzt die Hypnoseinduktion. Dazu stehen verschiedenste Techniken, wie z.B. die Blickfixation zur Verfügung, die alle zum Ziel haben, den Patienten in einen Entspannungszustand zu überführen, seine Wahrnehmung darauf zu richten und nach Innen zu fokussieren. Hypnotherapeutische Techniken sind im Bereich der Schmerz- und Reflexauschaltung (z.B. hinsichtlich des Würgereflexes) nachweislich erfolgreich und machen in vielen Fällen Patienten behandlungsfähig, die sich ansonsten der zahnärztlichen Behandlung nicht unterziehen könnten. Ob sie aber zu einem langfristigen Angstabbau beitragen können ist bislang nicht erwiesen. 
Wer darf eine Hypnosebehandlung durchführen?
Anders als z.B. die Showhypnose auf Jahrmärkten ist die zahnärztliche Hypnose eine medizinische Hypnoseanwendung. Darunter fallen alle Anwendungen, die zur Diagnose, Heilung oder Linderung von Krankheiten dienen. Somit sind Heilerlaubnis oder staatliche Approbation, wie sie Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker und Psychologische Psychotherapeuten besitzen die einzigen zulässigen Qualifikationen die zur Anwendung der Hypnose berechtigen. Rein rechtlich bedarf es daneben aber leider keinerlei hypnosespezifischen Zusatzqualifikation mehr, die Zahnärzte nachweisen müssen um in ihrer Praxis Hypnose anbieten zu dürfen. Mit einem Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche Hypnose (DGZH) weist der Absolvent den Besuch von Lehrveranstaltungen und  Hypnoseanwendungen unter Supervision nach, so dass der Patient hier sicher sein kann, dass der anbietende Zahnarzt eine Zusatzqualifikation in diesem Bereich erworben hat.
Wann ist eine zusätzliche psychologische Betreuung sinnvoll?

Es muss unterschieden werden zwischen Zahnbehandlungsangst, die bei in Industrieländern durchgeführten Befragungen in  unterschiedlich starker Intensität von ca. 80 Prozent der Bevölkerung angegeben wird, und der Zahnbehandlungsphobie, von der nur ca. 10 Prozent dieser Personen betroffen sind. Nicht behandlungsbedürftige Zahnbehandlungsangst äußert sich zumeist in angstvollen Gedanken und Skepsis gegenüber  anstehenden Behandlungen.  Die Betroffenen vermeiden den Besuch beim Zahnarzt aber nicht langfristig. Therapiebedürftige Zahnbehandlungsphobie  geht mit oft jahrelang anhaltendem Vermeidungsverhalten einher, dass in vielen Fällen so stark entwickelt ist, dass z.B. trotz akuter Schmerzen der Linderung versprechende Gang zum Zahnarzt unmöglich ist. Aus dem Problem unbehandelter Schmerzen und langfristigen Zahnschäden entwickeln sich oft Folgeschwierigkeiten: Sichtbare kosmetische Defizite können zu einer Beeinträchtigung des Selbstbildes und der sozialen Interaktion führen oder die Betroffenen in der Ausfüllung ihrer beruflichen und sozialen Rollen behindern. Außerdem steigt das Risiko kardiovaskulärer und gastrointestinaler Störungen mit dem, die Phobie oft begleitenden, Rückgang der Zahngesundheit. Bei einer psychotherapeutisch relevanten Zahnbehandlungsphobie handelt es sich also um weit mehr als furchtsame Gedanken im Behandlungszimmer. Anhaltendes Vermeidungsverhalten und Einschränkungen im Alltag, die sich aufgrund der Furcht vor der Zahnbehandlung ergeben und für die Betroffenen oftmals mit großem Leidensdruck einhergehen, sind sichere Indikatoren dafür, dass eine psychotherapeutische Behandlung ratsam ist.
Gibt es eine Zusatzqualifikation für Zahnärzte?

Im Bereich der Hypnotherapie bietet die DGZH z.B. regelmäßig Ausbildungen an, durch die Zahnärzte eine Zusatzqualifikation als Hypnosezahnarzt erwerben können. Zum Erwerb von Grundkenntnissen im Bereich der Psychologie und Psychosomatik bietet der Arbeitskreis Psychologie und Psychosomatik in der Deutschen Gesellschaft für Zahn- Mund- und Kieferheilkunde, ein auf zahnärztliche Bedürfnisse zugeschnittenes Curriculum „Psychosomatische Grundkompetenz“ mit Fortbildungsveranstaltungen an. Der Erwerb beider Zusatzqualifikationen ist kostenpflichtig. 
Die Behandlung ängstlicher und phobischer Patienten erwies sich in einer Befragung von Zahnärzten als Hauptbelastungsfaktor in der Praxisroutine. Es steht deshalb zu hoffen, dass Angebote zur Erweiterung des Wissens über psychopathologische Störungen, die mit Angst und Panik in der Zahnbehandlungssituation einhergehen und Möglichkeiten zu deren Behandlung noch deutlich stärker in die zahnärztliche Aus- und Weiterbildung integriert werden. Damit wäre sicherlich nicht nur den Patienten geholfen.
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